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	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz:
Tätigkeit: Verhalten bei und nach einem Überfall

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
	

	
	Gefahr körperlicher oder psychischer Verletzungen

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
	Während eines Raubüberfalls:
Grundregel beachten: der Schutz von Leben und Gesundheit hat immer Vorrang vor dem Schutz materieller Werte
versuchen, Ruhe zu bewahren
keine Gegenwehr leisten, sich kooperativ verhalten
den Täter auf für ihn unerwartete Ereignisse, die ihn stören könnten, hinweisen, wie z. B. das geplante Eintreffen von Lieferanten oder Geldtransporteuren
eigene Handlungen kommentieren, was Sie und Täter beruhigen kann, z. B. „Hier ist nicht mehr Geld. Bitte überzeugen Sie sich selbst – die Kasse ist leer.“
keine hastigen Bewegungen ausführen, z. B. nicht die Kassenlade zuschlagen
ehrlich zum Täter sein und nicht fälschlicherweise behaupten, dass z. B. kein Schlüssel zum Kassenbüro oder kein Geld vorhanden ist – der Täter kann durch Beobachtung oder Tippgebende die Wahrheit wissen
einen sicheren, rückwärtigen Bereich keinesfalls verlassen, um einer bedrohten Kollegin oder einem bedrohten Kollegen zu Hilfe kommen zu wollen – dies kann zur Eskalation der Situation führen
Alarm auslösen, wenn dadurch keine zusätzliche Gefährdung zu erwarten ist
Äußeres des Täters und Tatablauf einprägen, denn eine gute Täterbeschreibung unterstützt die Fahndung der Polizei
Täter nicht an der Flucht hindern, Täter nicht verfolgen
Nach einem Raubüberfall:
bei Bedarf Erste Hilfe leisten und sich um Betroffene kümmern
Polizei und ggf. Rettungsdienst informieren (Telefonnummern)
Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)
Geschäftsbetrieb einstellen, nichts verändern oder berühren
Zeugen auffordern, das Eintreffen der Polizei abzuwarten, oder Zeugen bitten, ihre Personalien zu hinterlassen
Notizen zum Tathergang und zu Täter bzw. Tätern machen, ggf. Fahndungsblatt nutzen
keine Auskünfte an die Presse geben ohne Absprache z. B. mit der Polizei
bei Gesundheitsbeschwerden Ärztin bzw. Arzt aufsuchen
Meldung an die BGHW veranlassen, damit den Betroffenen zeitnah eine psychologische Akutintervention angeboten werden kann


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in dieser Muster-Betriebsanweisung auf das Gendern des Begriffs „Täter“ verzichtet. Gemeint sich selbstverständlich ebenso Täterinnen.
